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Antrag auf eine Bewilligung, um die Tätigkeit als Schausteller oder  
Zirkusbetreiber ausüben zu können 
 

Formeller Antrag für Schausteller oder für Zirkusbetreiber 

 

 

Kontaktangaben 

 

Firmenname  

Strasse, Nr.   

PLZ, Ort  

Land  

Verantwortliche Person  

Telefonnummer  

E-Mail Adresse  

  

Amt für Wirtschaft und Arbeit 
Gewerbe und Reisende 
Unterstrasse 22 

9001 St.Gallen 
 
T +41 58 229 35 60 

gewerbe@sg.ch 
www.awa.sg.ch 
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Anlagen 

 

Auflistung der betriebenen Anlagen, für die die Bewilligung gelten soll 

(Bezeichnung der Anlage sowie Angabe der Fabrikations- bzw. der Identifikationsnum-

mer) 

 

 

Datum, ab welchem die  

Tätigkeit als Schausteller 

oder Zirkusbetreiber  

ausgeübt wird 

 

 

Unterschrift einer zeichnungsberechtigten Person und Stempel des Unternehmens 

 

 

Ort und Datum  
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Erforderliche 

Gesuchsbeilagen 

- Kopie Handelsregisterauszug (nicht älter als drei Mo-

nate) oder Identitätsausweis 

- Nachweis einer gültigen ausreichenden Haftpflichtversi-

cherung gemäss Art. 24 RGV. Die minimale Deckungs-

summe der Versicherung je nach Art der Anlage ist in 

der RGV im Anhang 3 aufgeführt. 

- Sicherheitsnachweis(e) einer akkreditierten oder aner-

kannten Inspektionsstelle 
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Auszug aus dem Bundesgesetz vom 23. März 2001 über das Gewerbe der 
Reisenden und der Vollzugsverordnung vom 4. September 2002 
 
Das Ausüben der Tätigkeit als Schausteller oder Zirkusbetreiber ist in der Schweiz be-

willigungspflichtig. Die Bewilligung kann unter den folgenden Voraussetzungen erwor-

ben werden: 

- Die gesuchstellende Person muss einen Sicherheitsnachweis für die betriebenen 

Anlagen sowie den Nachweis einer abgeschlossenen und ausreichenden Haft-

pflichtversicherung beibringen. 

- Der Antrag muss mindestens 20 Tage vor Beginn der Tätigkeit oder vor Ablauf der 

laufenden Bewilligung bei der zuständigen kantonalen Stelle eingereicht werden. 

Ausländische Personen mit Aufenthalt, Wohnsitz oder Sitz im Ausland haben unter 

denselben Voraussetzungen Anrecht auf eine Bewilligung. Vorbehalten bleiben die 

Bestimmungen des Ausländerrechts. 

 

Zusammen mit dem Antrag müssen folgende Dokumente eingereicht werden: 

- Ein innerhalb der letzten drei Monate ausgestellter Handelsregisterauszug des 

Schaustell- oder Zirkusunternehmens oder ein gültiger Identitätsausweis (Pass, 

Führerausweis, Identitätskarte), sofern die gesuchstellende Person selbst oder das 

Unternehmen, für das sie tätig ist, nicht der Eintragungspflicht ins Handelsregister 

untersteht; 

- Den Nachweis, dass bei einem zum Geschäftsbetrieb in der Schweiz zugelasse-

nen Versicherer eine Versicherung abgeschlossen wurde, die die Haftpflicht der 

gesuchstellenden Person ausreichend abdeckt. Das Gesetz sieht unterschiedliche 

Deckungssummen nach Gefährdungspotenzial der Anlagen vor. 

- Den Nachweis, dass die Sicherheit der betriebenen Anlagen von einer akkreditier-

ten Inspektionsstelle geprüft worden ist. Das Gesetz sieht unterschiedliche Periodi-

zitäten für die Erneuerung des Sicherheitsnachweises vor. 

Im Ausland ausgestellte Dokumente müssen den entsprechenden schweizerischen 

Dokumenten gleichwertig sein. Sicherheitsnachweise ausländischer Inspektionsstel-

len können den Bedingungen der Verordnung entsprechend anerkannt werden. Der 

im Ausland ausgestellte Nachweis einer ausreichenden Haftpflichtdeckung muss an-

geben, dass die Versicherungsdeckung auch für das Gebiet der Schweiz gilt. 

 
Wenn der Antrag nicht richtig ausgefüllt oder unvollständig ist, kann die zustän-

dige kantonale Stelle diesen zur Korrektur oder Ergänzung zurückweisen. In 

diesem Fall hat die gesuchstellende Person keine Garantie dafür, dass die Be-

willigung zum gewünschten Datum ausgestellt wird. Das gilt auch für den Fall, 

dass die gesuchstellende Person den Antrag nicht fristgerecht einreicht oder 

den Antrag nicht an die dafür zuständige kantonale Stelle richtet. 

 

Die Bewilligung hat eine Gültigkeitsdauer von einem Jahr. Eine Bewilligung mit kürze-

rer Gültigkeitsdauer kann ausländischen Personen mit Aufenthalt, Wohnsitz oder Sitz 

im Ausland ausgestellt werden. Das kantonale Recht über den gesteigerten Gemein-

gebrauch und über die Bau- und Feuerpolizei bleibt vorbehalten. 


